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Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung des Stadtarchivs Amberg (Stadtarchiv-Benutzungsgebührensatzung) 
 
 
 
Aufgrund von Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.07.2002 (GVBl. S. 322) erlässt die Stadt Amberg folgende 
 
 
 

Satzung: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Änderung 

 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Stadtarchivs 
Amberg (Stadtarchiv-Benutzungsgebührensatzung) vom 16.01.1995, Amtsblatt der 
Stadt Amberg Nr. 3 vom 04.02.1995, ber. Nr. 4 vom 18.02.1995), zuletzt geändert 
am 22.07.2003 (Amtsblatt der Stadt Amberg Nr. 15 vom 02.08.2003) wird wie folgt 
geändert:  
 
 
1. Die Gebührensätze in § 3, Abs. 2, werden wie folgt geändert:  

1. eines Beamten des höheren Archivdienstes 31 € (bisher 29 €) 
2. eines Beamten des gehobenen Archivdienstes 25 € (bisher 21 €) 
je Halbstunde Zeitaufwand 

 
2. Ziffer 3 der Gebührensätze erhält folgende Fassung: 

3. einer/eines Verw. Angestellten 18 € 
je Halbstunde Zeitaufwand 
 

3. Ziffer 4 der Gebührensätze entfällt. 
 

4. In § 3, Abs. 3, wird der Abschnitt „DIN A 4 vom Readerprinter (s/w) sowie DIN A 3 
vom Readerprinter (s/w)“ wie folgt ersetzt:  
 
Normalpapierkopien vom Mikrofilm oder Mikrofiche (s/w) 
DIN A 4 1 € 
DIN A 3 2 € 
 
Digitaler Abzug von Mikrofilm oder Mikrofiche  
(s/w oder Graustufe) incl. Versand als pdf-Datei 
je Einzelseite/Artikel (s/w) 2,50 € 
je Einzelseite/Artikel (Graustufe) 3,00 € 

 
5. Im letzten Absatz von § 3, Abs. 3 wird das Wort „Sonstige“ eingefügt:  

„Für die Anfertigung sonstiger digitaler Reproduktionen…“ 
 



 
 
 
6. § 3, Abs. 4 wird wie folgt ersetzt:  

Jegliche Verwertung fotografischer Aufnahmen zur Wiedergabe in 
Druckerzeugnissen, digitalen Medien oder Film-/Fernsehproduktionen ist 
genehmigungs- und gebührenpflichtig. Eine Weitergabe von Daten bzw. 
Reproduktionen an Dritte ist generell untersagt.  
Die Gebühren betragen je Aufnahme 
 
1. bei Veröffentlichung in Büchern, Zeitschriften und Zeitungen 

mit regionaler Verbreitung 20 € 
mit überregionaler Verbreitung 42 € 

 
Die Verwertung in Schülerzeitungen und Unterrichtsmaterialien ist prinzipiell 
gebührenfrei.  

 
2. bei der Nutzung zur Herstellung von Werbematerialien  

bei Auflagen bis 2.000 Exemplaren 250 € 
bei Auflagen über 2.000 Exemplaren 320 € 

 
3. bei der Verwendung für Umschlagbilder, Postkarten und Kalender 

bei Auflagen bis 1.000 Exemplaren 200 € 
bei Auflagen bis 5.000 Exemplaren 320 € 
bei Auflagen größer 5.000 Exemplare 480 € 

 
4. bei der Auswertung in audiovisuellen Medien 

entweder regionaler Fernsehproduktionen 25 € 
oder überregionalen Fernsehproduktionen 42 € 
bzw. DVD, CD-Rom und deren Nachfolgemedien entsprechend Ziffer 2! 
 
Es ist prinzipiell ein Belegexemplar abzugeben. 

 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Amberg in Kraft.  
 
 
 

Amberg, den 
 
 
 
 

Wolfgang Dandorfer 
Oberbürgermeister 



 


